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u- 3/!3 der Beilagen zu den Stenographischth Protckl.·,l1en dei NAtlonnlntQI 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

lOB;: BUNDESMiNiSTER 

r-OR HANDa, GEWERBE UND ßNDUS11RIE 

Zlo 10 101/35=l/7/b/76 

Parlamentarische Anfrage Nr o 345/J 
der Abgeordneten Dr o Ermacora~ Steinbauer~ 
Dr o Pelikan und Genossen betreffend Spel.­
cherung von persönlicheI) Daten im Ressort= 
bereich oder in den der Aufsicht des Res­
sorts unterstehenden Köroerschaften und An= 
stalten des Bundes e -

An den 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Parlament 

31o/AB: 

1976 ofJ7co 0 2 
zu 31J.S IJ 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nro 345/J~ 

betreffend Speicherung von persönlichen Daten im 

Ressortbereich oder in den der Aufsicht des Res= 
sorts unterstehenden Körperschaften und Anstalten 
des Bundes p die die Abgeordne"ten Dro Ermacora~ 
Steinbauerl) Dr o Pelikan und Genossen am 6 0 Mai 1976 
an mich richteteng beehre ich mich p folgendes mit­
zu·teilen~ 

Das Bundeskanzleramt hat bei der Vorbereitung der 
Regierungsvorlage des Datenschutzgesetzes im Zuge 
eines Begutach~~gsverfahrens 1974 auch eine Er~ 
hebung über die im Bundesbereich vorhandenen Samm= 
lungen personenbezogener Daten durchgeführt~ wobei 
auf die Kriterien einer Datenbank a.bgestell t \'lUrde~ 

wie sie der Referentenentwurf' für fd.nDatenschutz .... 
gesetz vom 16 0 Mai 1974 enthielto Auf' die Ergebnis"'" 
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@ER BUNDESMINiSTER Blatt 2 
fOR HANDEL, GEWERBE UND iNDUSTRIE 

se dieser Erhebung wurde in den Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage vom 170 Dezember 1975 (72 der Bei­
lagen zu den Stenographischen Protokollen des Na­
tionalrates ll XIV a Gesetzgebungsperiode) l.-u.rz h:i.nge­
wiesen (Sei-te 13, fI und sie wurden auch bei der Aus­
arbeitung der REigierungsvorlage berücksichtigt" Wäh­
rend. des Jahres 1975 wurde diese ETl1ebung nich't mehr 
wiederholt, wohl aber im Zusammenwirken mit dem Prä­
sidium des Nationalrates eine Erhebung überdiepri­
vaten Datenba..."I1.ken in Österreich durchgeführt, deren 
Auswertung dem Nationalrat bereits übermittelt wurde. 

Diese Erhebungen bezogen sich aber jeweils nur a~f 
ständige Datensammlungen in bestimmten organisato­
rischen Eillheiten p über die Ermittlung und Speiche­
rung personenbezogener Daten generell enthielten sie 
keine Aussageno 

Im Rahmen der Verwal tung ~ und zwar sowohl in der Hoh ... 
heits= als auch in der Privatwirtschaftsverwaltung 
sind Daten zu verarbeiten p und jeder Verwaltungsakt 
ist letztlich das Ergebnis einer Informationsverar~ 
bei tungo 'Ilelche personenbezogenen Daten von den ein­
zelnen Ver\'lal tungsorganen zu erheben und zu verar-
bei ten sindj) ergibt sich zunächst aus den Verwal~ ... 
tungsvorsChriften p die von diesen Behörden zuyoll~ 
ziehen sind (bzwo aus den Akten der Privat-..virtschaft$~ 
verwal tung p die von diesen Behörden zu setzen sind.)o .' 
Organisationsrechtlich gesehen kann die Sammlung und 
Verwaltung von Informationen als ArJlexzurbetreffen­
den Verwaltungsmaterie angesehen werden~ Durch die 
Erlassung eines Bundesgesetzes und dieZuweis1L."1g der 
Voll ziehung dieses Gesetzes an eine bestimmte Behörde 
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/DER BUNDESMINISTER 
fOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

wird auch die Rechtsgrundlage für die Erhebung, Er­
mittlung Ucd Speicherung von Daten geschaffen~ die 

Blatt 3 ... . 

für den einzelnen auf Grund dieses Gesetzes zu setzen­
den Vert'lal-Gu.,."1gsakt notwendig sindo Die Art der Zulas­
sung der Erhebung und Ermittlung pel.'sonenbezogener 
Daten ist leg.islativ unterschiedlic-b gelöst: zum Teil 
sind die Datenarten, die anzugeben oder zu erheben 
sind, ausd~ücklich und erschöpfend im qcsetz genannt 
(z o J3" im :r-1eldi~gesetz, J3GJ31 .. Nr" 30/1975; §§ 3, 4- des 
Studienfördert~gsgesetzes 1969 9 BGB1"Nr. 421~ iod~goFo), 
zum Teil ergeben sie sich aus dem der Behörde einge­
räumten Ermessensraum oder aus auszulegenden unbestimm­
ten Gesetzesbegriffen (zeB" § 18 dos Paßgesetzes p BGB1-& 
Nr., 422/1969; §§ 91 folgend.e StPO) .. Eine allgemeine 
Aussage~ welche Daten ermittelt werden, kaIL~ daher 
nicht gegeben werden, es ergibt sich dies aus den 
einzelnen Ver\'lal tungsvorschriften un<l im konkreten 
sogar aus dem einzelnen Vertialtungsverfahren g in dem 
die Behörde im Hahmen der freien Beweiswtirdigung alles 
zu erheben hatS' was zur Feststellung des maßgeblichen 
Sachverhaltes geeignet und nach Lage des einzelnen 
Falles zweckdienlich "ist (vglo §§_ 45, 46 AVG) 0 Auf 
die Zulässigkeit der Dauer der Speicherung einmal 
ermittelter Daten richtete sich die parlamentari= 
sche Anfrage nicht; es wird. dabei davon auszugehen 
sein g daß ermittelte Daten jedenfalls bis zum Ablauf 
allfälligerVerjährungs=~ Amtshaf~~gs- oder Wieder­
auf'nahmsfristen aufbewahrt "V/erden dürfeno 

Ein Datenschutzgesetz wird daher weniger an der Zu­
lässigkeit der Ermittlung und Speicherung von Daten 
etwas ändern als vielmehr die Kontrolle der Daten­
verwendung mehr als bisher ~11asseno 
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DER BUNDESMINISTER Blatt 4 
fOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Die Form der Speicherung wIederum ist eine Frage der 
behördeninternen Organisationo Die Behörde hat sich 
dabei nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit jene~ tec~Jliochen Me­
thoden zu bedienen, die sie jederzeit in die Lage ver­
set~eJ.?, ihre Aufgaben unter möglichs"1i sparsamer und 

zweckmäßiger Organisation zu erfüllenc Unter diesen 
Voraussetzungt:Jn \t,ird auch der Einsatz der EDY zur 
Speicherung p3rsonenbezogener Daten zu betrachten· 
sein (vgl o Go }mTZ~ Die rechtliche Zulässie;keiii des 
Einsatzes von ~tronischen Datenverarbeitungsan­
lagen in der staatlichen Ven~ltungJ Juristische 
Blätter 1971 g Seite 23)~ 

Zu den einzelnen Fragen erlaube ich mir, folgendes 
mitzuteilen: 

ad 1o)~ "Welche Daten von StaatSbürgern und Fremden 
werden - mit Ausnahme der im Ressortbereich 
Bediensteten - händisch und elektronisch er­
mi ttel t ?" 

Die Bezlrksver,'lal tungsbehörde (als Gewerbebehörde 
1 0 Instanz) hat ein Verzeichnis für freie Gewerbe, 
gebundene Gewerbe ll Handwerke und konzessionierte Ge­
werbe (Gewerberegister) zu führen p in das jede Ände­
rung im Stand der Gewerbe und alle sonstigen die Ge~ 
werbeausübung betreffenden .Änderu.ng~n einzutragen 
sind o 

Im Bereich des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe 
und Industrie werden Aufzeichnungen über die Mitglie­
der der Aui'sichtsräte der Verbund[.esellschaft und der 
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ß)ER !BUNDESMINISTER platt 5 
fÖIR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTR!E 

Sondergesellschaften nach dem 20 VerstaatlichlUlgsge­
setz» BGB1(Nr c 81/194~geführt; diese Aufzeichnungen 
beziehen Eich auf den Zei tptmkt der Bestell'tmg und 

den Ablauf Jer Funktionsperiode. 

ad 2 .. ) g IY Aufgrund,.,elcher Rechtsgrundlage werden sol~ 
ehe ::Daten ermittelt ?It . 

Die Verpflicht'ung der Bezirksver",/al tu.ngsbehörde zur 
F.ührung des Gewerberegisters besteht gemäß § 365 Abs o 1 
Gewerbeordnung 1973 9 BGBloNr& 50/19740 

Die Führung der Aufzeichnuu~gen über die Mitglieder der 
Aufsichtsräte der Verbu,.~dgesellschaf't und der Sonder­
geseIlschaften nach dem 2 0 Verstaatlichungsgesetz hat 
§ 5 des 20 Verstaatlichungsgesetzes'rBGBlolifr. 81/1947, 
zur Rechtsgrundlage o 

ad 30) ~ u'ijlTelche Daten werden von ·im Ressortbereich Be­
diensteten erhoben ?" 

Von den Beamten -und Vertragsbediensteten des Bundes 
werden im Bundesministerium für Handel g Gewerbe und 
Industrie im wesentlichen jene Daten erhoben 9 diei~ 

bundeseinheitlichen Bewerbungsbogen (Lager Nr o 399 
der Österreichisöhen Staatsdruckerei) und im Standes­
aus,.,eis vorgesehen sind o 

Im einzelnen sind dies~ 
Vor= und Zunrune~ akademischer Grad~ Geburtsname und 
frühere Familiennamen; Geburtsdatt".!n und Geburtsort; 
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DER BUNDESMINISTER Blatt 6 
fGR HANDa. GEWERBE UND iNDUSTRIE 

Staatsbürgerschaft und Zeitpunkt der Erwerbung der­
selben, Religionsbekenntnis; Vor- und Zuname~ Ge­
burtsdatum~ BenIf und Wohnadresse sowie gegebenen­
falls Sterbedat-um des Vaters u..'I'1d der 'Plutter; Fami­

lienstand; Zei~~punkt der Eheschließung, der Schei­
dung· der Auf:!.ösi.mg. der Ehe oder gegebenenfalls To­
destag des EhegG.-tten, Vor- und Zuna:ne g Geburtsda-v\..uu 
urld Geburtsort» Beruf und Dienstgeber ddS Ehegatten; 
Vor ... und Zu..l'lame J Geburtsdatum und Geburtsort, Beruf, 
Lehre oder Schule der Kinder; derzeitiger und frUhere 
\'loPJ.lorte ab dem 18 q Lebensjahr einschl o einer allfäl·­
ligen Telefonnwnmer; Schulbildung mit Angabe des Ta­
ges der Abschlußprüfung; FIuttersprache; Fremdsprachen­
kenntnisse; erlernter Beruf, Fachprüfungen, Tag der 
Ablegung und deren Erfolg; sonstige Fähigkeiten und 
Kenntnisse; Ursache und Prozentsatz einer bescheid­
mäßig festgestellten Hinderung der Erwerbsfähigkeit 
unter Festhaltung der Bescheiddaten; Angaben über den 
Gesundheitszustand und bestehende Leiden und Gebre­
c~en; Ausbildungs= und Berufstätigkeiten unter Anga­
be des Dienstgebers (Schule) samt Anschrift sO"l,ie Art, 
Ausmaß und Dauer der Beschäftigung; Militärdierist und 
ähnliche Dienste einschl e Kriegsgefangenschaft unter 
Angabe von itTaffengattung g Dienstgrad und Dauer; Anga­
ben über eine Amtsbescheinigung oder einen Opferaus!"" 
weis; Angaben über Vorstrafen p Strafregisterauszug 
und Leumdungszeugnis sowie allenfalls Dienstgeber-. 
auskünfte; Aufnahmehindernisse nach den Bestimmungen 
des Strafgesetzes oder des N'S-Gesetzes; Angaben über ... 
den Bezug einer Pension,Provision p Gna.denpension, 
eines Untemaltsbeitrages ll eines Versorgungsgenusses, 
einer Sozialrente von einer Unfall- oder sonstigen 
RentenversicherQ~gsanstaltp von Renten nach dem Kriegs­
opferversol.'gtU'1gsgesetz oder dem OI,ferfürsorgegesetz; 
Ergebnis der amtsärztlichen Untersuch1xag, Lebenslauf. 

-
• 
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IOER BUNDESMINiSTER 
fFOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Weiters werden die SozialversicheTIL~gsnurr~er9 die 
Daten des Kontos p auf das die' Bezüge zu überweisen 
sind, Nebenbeschäftigungen uno. die Lohnsteuerdaten 
erhobene 

Blatt 7.. 

ad 4o)~ uln welchen Datenbanken des ReS80rtbereiches 
werden die unter Punkt 1) und 3) genannten 
lYd.ten gespeichert ?" 

Wie schon in Punkt 1) der Anfrage,beant-.vortung aus­
geführt~ wird das Gewerberegister von der Bezirks­
ve~taltungsbehörde geführto 

Bei den Aufzeichnungen des hooRessorts über die Mit­
glieder der Aufsichtsräte der Verbundgesellschaft und 

der Sondergesellschaften nach dem 2 0 Verstaatlichungs-
r 

gesetz handelt es sich nlcht um eine UDatenbank'l im 

Sinne der Anfrage o 

Die unter Funkt 3) der Anfragebeantwortung angeführ­
ten Daten der Bundesbediensteten .des Ressorts werden 
ebenfalls in keiner Daten'bank gespeicherto 

ad 2&) ~ UVielche personenbezogenen Daten werden von den 
der Aufsicht des Ressorts u.."'1terstehendenKör .... 
perschaftenund Anstalten des Bundes e~hoben 
und gespeichert ?9i 

. "", .... ,'. 

Die Landeskammern der gew'erblichen ;Yirtschaft und die 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft erheben und 
speichern die Daten der Kammermitglieder sowie jene 
der bei Mitgliedsunternehmungen beschäftigten Lehr­
linge 0 
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DER BUNDESMINISTER 
FOR HANoa, GeWERBE UND INDUSTRIE 

Folgende Daten über Kammermitglieder werden jeden­
falls erhoben bZ"i\"o gespeichert~ 

Blatt 8 
Q~ -

Geburtsdat1.l.ms Geschlecht\) Staatsbürgerschaft p Stand­
ort des Unterne~~~ensg Wortlaut der Gewerbeberechti­
gung, Firmenbezeichnungo 

Die Kammer der \'lirtschaftstreuhänder erhebt 1.L."ld spei .... 
chert folgende Th~ten~ 
Name der Kammerrrlitglieder~ Geburtsdatum, Geschlecht, 
Pri va tadresse ~ ~'lirtschaftstreuhänderbefugnis 9 (Wir-li­
schaftsprüfer und Steuerberater~Buchprüfer und 
Steuerberater~ Steuerberater), Berufssit~allen­
falls~ Firmenbezeichnung (RegistrierQng). 

ad 6 0 ) ~ "Welche von diesen unter Punkt 5) genannten 
Daten werden auf~~ld einer. ausdrücklichen 
gesetzlichen Ermächtigung erhoben ?" 

Eine ausdrückliche gesetzliche Ermächti~~g im Sinne 
der Anfrage besteht ~eder für die Kam."'D.ern der gewerb ... 
lichen Wirtschafts bzwo die Bunde-s\'rirtschaftska."D.ID.er, 
noch ffu: die Kammer der \'lirtschafts·treuhänder o 

Eine Ermächtigung der Kammern der gewerblichen Wirt­
schaft bzwo der Bundeswirtschaftskammer zur Erhebung 
der -in Punkt 5) der Anfrage beantwortung angeführten 
Daten ergibt sich jedoch aus den Bestimmungen des Han­
del-skammergesetzes insbesondere bet~"effend die Z'wangs­
mitgliedschaft (§ 1 AbsQ 1 und § 3Abs~ 2 HandeJ:skam­
mergesetz, BGBl o Nro 182/19461' j.n der Fa.ssung der 5 .. 
Handelskammergesetznovel1e l1 EGBl"oNr. 400/1974) bZ\'l", -
hinsichtlich der Lehrlingsdaten = a.us den §§ 19 und 20 

--des Berufsausbild ungsgesetzes BGBl"Nr.. 142/19690 
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DER BUNDESMINISTER Blatt..,2 
POR HANDEl, GEWERBE UND INOUSTRI~ 

Die Ermächtigu.ng der Kannner. der Wirtschaftstreuhänder 
zur ErhebUng Ulld Speicherung der ange~üP~ten Daten er­
gibt sich aus d.em Wirtschaftstreuhänderkarnmergesetz 
BGBI"Nr. 20/1948 im Zusammenhalt mit. der Vlirtschafts­
treuhänder-BerufsordnungBGBl.Nr o 125/1955~ 

"Welche elektronisch gespei-:,herten Da. ten 
werden im Wege der wechselseitigen Hilfe­
leistung (Art. 22 BG-VG e ) zwischen den Or­
ganen des Bundes, der Ilän.cl.er tUlc1 der Ge­
meinden sO\vie der von ihnen eingerichteten 
Körperschaften und Anstalten ausgeta,uscht ?tI 

Wie sich aus der Bean~~ortung der Fragen 1) bis 6) 
ergibt, werden im Bereich des Bundesministeriums 
für Handel p Gewerbe und Industrie keine Daten elek­
tronisch gespeichert o 

ad 8o)~ "Inwiefern findet in Ihrem Ressortbereich 
für personenbezogene Daten die Sozialver­
sicherungsnummer AnwendU!lg~ inwiefern wird 
diese vor allem fUr im Ressortbel."eich Be­
dienstete yen/endet 111 

Die Sozialversicherungsnummer aller Bediensteten des 
Ressortbereiches wird evident gehalten und im Schrift .... 
verkehr mit den Sozialversicheru:ri.gsträgern und dem Zen­
tralbesoldungsamt verwendet o 

"Inwiefern ist im Ressortbereich der Daten­
schutz - von der Verpflichtung ztun Amtsge­
heinmis nach Art\\> 20 Bo-VG .. abgeseh~n ~ ver ... 
\1irklich t 111 
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DER BUNDESMINISTER Blatt 10 
FOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

Der Zugriff zu den in den Personalakten, Standesaus­
weisen und Personalkarteien gespeicherten Daten der 
Beamten und 'lertragsbediensteten im Ressortbereich 
steht nur den :le..m1 t befaßten Bediensteten Zllo' 

Gemäß § 66 Handedskammergesetz ~ BGJ31.JTr.. 182/1946, 
in der Fassung der 5. Handelskammergese"Gz-rfovelle l' 

BGB1"Hr .. 400/'i974 9 sind alle P1.ullctionäre und das 
gesamte Personal der nach diesem Gesetz gebildete~ 
Körperschaften, soweit gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist f zur versch,,!iegenheit über alle ihnen aus 
ihreT amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen 
verpflichtet .. 

Gemäß § 13.Abs Q 3 Wirtschaftstreuhänder-Kammergesetz, 
BGBl.Nr o 20/1948" in der Fassung BG131"Nr" 27/19651 
sind alle Funktionäre und das Personal der Kammer 
verpflichtet Sl über persönliche Verhältnisse, Ein-­
richtungen sowie Geschäf"fis- und Betriebsverhältnisse 
und Vorgänge$ die in Ausübung ihrer Funktion oder 
ihres Dienstes in der Kammer zu ihrer Kenntnis ge­
larlgen p Verschwiegenheit zu bewahren; es ist ihnen. 
jede Verwertung von Geschäfts- und Betriebsgeheim­
nissen untersagt o 

Weitere Bestimmungen betreffend die Verschwiegenhe,its­
pflicht des Wirts chaft s treuhänders finden sich im § 27 
der Wirts cha.tt s treu.lJ.änder-Berufs ordnung 9 BGBloNr o 125/1955, 
in der Fassung BGBl o Nr.,26/19659 

Was das Ge~~rberegister anlangt p so darf darauf hinge­
wiesen werden)) daß dieses lediglich ein.en internen Ver­
'Iv"al tungsbehelf' darstellt, dem in keiner v!eise der 
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DER BUNOESMINISTER Blatt 11 
POR HANOa. GEWERBE UNO INDUSTRIE 

. Charakter eines öffentlichen Buches zukommt." Es be­
steht daher aue1:.. kein Recht auf Einzichtnahme in 

das Gewerberegisiiero Die Bezirksver ... :al t-\l:.'lgsbehörden 

haben gemäß § 365 Abs. 2 der Gewerba~rdnlli1g1973, 
BGBl.QNr .. 50/1974, Auskünfte aus dem Gewe:t'beregister 
nur dann zu. erteilen, wenn der AuskunftBwerber ein 
berechtigtes Interesse an der Auskunft glat(or...a.ft 
maeht~ 

:;td i 0 .. ) ~ "Wurden im do.Ressort Aufträge zur Ermitt­
lu.ng von Daten p gleiehgül-!;ig zu vlelchen 
Zwecken, an Private (wie zoB o Forschungs­
insti tute) wai tergegeben? \'/eml ja p \>18.S 
ist mit den so gespeicherten Daten ge­
schehen ?" 

. 

Im ~~desministerium für Handel p Gewerbe und Industrie 
, 

\'mrden keine Aufträge zur Ermittlung von. Personaldaten. 
an Private erteilto 

Uvlerden im Ressortbereich gespeicherte 1'er­
sonenbezogene Daten gelegentlich oder re­
gelmäßig anaußerhalb deröffentlichen Ver­
waltung tätigen Stellen (zeB~ dem Gewerk­
schaftsbund) weitergegeben ?11 

Im Ressortbereioh gespeicherte personenbezogene Daten 
werden an außerhalb der öffentlichen Ve~ml~~ täti~ 
ge Stellen nit:!ht weitergegeben. 
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DER BUNDESMlNlSTER Blatt 12 
FOR HANDEL, GEWERBE UND INOUSl RIE 

ad 12 t)): nWieviele Befä.h.igungsnachweise für den Ee­
, trieb von Da ten-oanken aufgr ... L11.d der Ge'ver­
beordnung 1973 vro.rden ausgegeben '?l! 

151 BereeJrtigungen - und nieht Befähigu:ngsnaehij\leise," 

die als Vora.ussetzung der Erlangung der Ge'~"erbeberech­

tigung von den ?-erechtigungswerbeI'l1 ~-:,'U erbringen sind -

zur AusUbtUlg des gebundenen Gewerbe:a der, Dienstleist'U .... "'l·· 

gen in der automatische:l Datenverarbei t-.mg u.."1d Info:rma­

tionst.ecr..nik gemäß §103 Abs .. 1 li·~ .. a Z .. 2 Gewerbeord­

nung 1973 wurd.en vergeben bzwc begrU.ndet, die noch heu­
te aufrecht sind o 

~~ 
. r ' ? 

,. 
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